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Teil 1

Einführung

„Deutsche Wohnen & Co enteignen“ – mit diesen plakativen Worten er-
regte ein Berliner Volksbegehren1 im Herbst 2018 nicht nur die Aufmerksam-
keit der breiten Öffentlichkeit. In der rechtswissenschaftlichen Diskussion 
rückte die Initiative eine Norm ins Licht,2 die bisher ein eher spärlich be-
leuchtetes Dasein fristete. Denn entgegen dem Wortlaut der Forderung wird 
keinesfalls eine Enteignung der Wohnungsunternehmen im Sinne von Art. 14 
Abs. 3 GG angestrebt. Vielmehr sollen die Immobilien zur Gewährleistung 
der Wohnraumversorgung in Berlin durch Gesetz vergesellschaftet werden. 
Als verfassungsrechtliches Vehikel soll ausweislich des Beschlusstextes 
Art. 15 GG dienen.

Seit dem Beginn der Vergesellschaftungsinitiative im Jahr 2018 entwickelte 
das Vorhaben eine kaum vorhersehbare Dynamik. Während der unfreiwillige 
Namensgeber der Kampagne – die Deutsche Wohnen SE – von der Vonovia 
SE übernommen wurde3, überwand das Vergesellschaftungsvorhaben sämtli-
che Hürden der Berliner Volksgesetzgebung. Am 26. September 2021 stimm-
ten die Berliner Bürgerinnen und Bürger schließlich mit einer deutlichen 
Mehrheit von 57,8 % der abgegebenen Stimmen für die Vergesellschaftung 
von großen Immobilienwirtschaftsunternehmen.4 Ob die Idee, Wohnungsun-
ternehmen in Berlin zu „enteignen“, in die Tat umgesetzt werden wird, ist al-

1 Beschlusstext der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen, abrufbar unter 
https://content.dwenteignen.de/uploads/Beschlusstext_Volksbegehren_eccd8d6b0c.
pdf, zul. abgerufen am 5.4.2024.

2 Vgl. etwa Drohsel, KJ 53 (2020), S. 30; J. Ipsen, NVwZ 2019, 527; Kloepfer, 
NJW 2019, 1656; Kühling/Litterst, DVBl. 2022, 871; Lörler, NJ 2019, 273; Petersen/
Maier, ZfIR 2019, 737; Schede/Schuldt, ZRP 2019, 78; Schmidt, DÖV 2019, 508; So-
dan/Ferlemann, LKV 2019, 193.

3 Siehe die Pressemitteilung der Deutsche Wohnen SE vom 24.5.2021, abrufbar 
unter https://www.deutsche-wohnen.com/ueber-uns/presse-news/pressemitteilungen/
deutsche-wohnen-und-vonovia-unterzeichnen-vereinbarung-ueber-zusammenschluss-
beider-unternehmen, zul. abgerufen am 5.4.2024.

4 Endgültiges Ergebnis zum Volksentscheid über einen Beschluss zur Erarbeitung 
eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände, 
S. 4, abrufbar unter https://www.berlin.de/wahlen/abstimmungen/deutsche-wohnen-
und-co-enteignen/ergebnisse/artikel.1130038.php, zul. abgerufen am 5.4.2024.

https://content.dwenteignen.de/uploads/Beschlusstext_Volksbegehren_eccd8d6b0c.pdf
https://content.dwenteignen.de/uploads/Beschlusstext_Volksbegehren_eccd8d6b0c.pdf
https://www.deutsche-wohnen.com/ueber-uns/presse-news/pressemitteilungen/deutsche-wohnen-und-vonovia-unterzeichnen-vereinbarung-ueber-zusammenschluss-beider-unternehmen
https://www.deutsche-wohnen.com/ueber-uns/presse-news/pressemitteilungen/deutsche-wohnen-und-vonovia-unterzeichnen-vereinbarung-ueber-zusammenschluss-beider-unternehmen
https://www.deutsche-wohnen.com/ueber-uns/presse-news/pressemitteilungen/deutsche-wohnen-und-vonovia-unterzeichnen-vereinbarung-ueber-zusammenschluss-beider-unternehmen
https://www.berlin.de/wahlen/abstimmungen/deutsche-wohnen-und-co-enteignen/ergebnisse/artikel.1130038.php
https://www.berlin.de/wahlen/abstimmungen/deutsche-wohnen-und-co-enteignen/ergebnisse/artikel.1130038.php
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lerdings offen. Das Votum ist für den Senat rechtlich nicht bindend.5 Er setzte 
aber eine Expertenkommission ein, die zunächst klären sollte, ob und unter 
welchen Umständen die Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen 
in Berlin realisiert werden kann.6 Da die Kommission das Vorhaben in ihrem 
Abschlussbericht mehrheitlich für verfassungsrechtlich zulässig erachtete,7 
soll im nächsten Schritt ein sog. Vergesellschaftungsrahmengesetz beschlos-
sen werden, das „einen Rechtsrahmen und objektive qualitative Indikatoren 
bzw. Kriterien für eine Vergesellschaftung nach Art. 15 GG in den Geschäfts-
feldern der Daseinsvorsorge (z. B. Wasser, Energie, Wohnen) sowie Grund-
sätze der jeweils erforderlichen angemessenen Entschädigung definiert“.8

Im Windschatten des Berliner Modells haben sich weitere Initiativen for-
miert, die ebenfalls Vergesellschaftungen nach Art. 15 GG fordern. Unter dem 
Motto „Hamburg Enteignet“ wird für die Vergesellschaftung des Wohnungs-
bestandes großer Immobilienunternehmen in Hamburg geworben.9 In Nord-
rhein-Westfalen strebt eine Initiative mit dem Namen „RWE & Co enteignen“ 
die Vergesellschaftung der Energieproduktion an.10

Auch wenn fraglich ist, ob die beschriebenen Vergesellschaftungsideen in 
die Tat umgesetzt werden, sind sie ein Beleg dafür, dass der bislang kaum 
beachtete Art. 15 GG an Bedeutung für aktuelle politische Debatten gewon-
nen hat.11 Dies mag mit Blick auf den derzeitigen Stand der Literatur verwun-
dern. Dort wird der Sozialisierungsartikel als „Ikone sozialistischer Illusion“12 
beschrieben, was impliziert, dass die Idee der Vergesellschaftung der Vergan-

5 Näher zur fehlenden rechtlichen Bindung des Senats im Hinblick auf die Umset-
zung unter Teil 5, B. II.

6 Pressemitteilung der Senatskanzlei vom 29.3.2022, abrufbar unter https://www.
berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1191202.php, 
zul. abgerufen am 5.4.2024.

7 Abschlussbericht der Expertenkommission, S. 14 ff., abrufbar unter https://www.
berlin.de/kommission-vergesellschaftung/downloads/, zul. abgerufen am 5.4.2024; zu 
den abweichenden Sondervoten Abschlussbericht der Expertenkommission, S. 110 ff.; 
s. ferner zu den Ergebnissen der Expertenkommission Breudel/Lenz, DÖV 2024, 
139 ff.; Tietzsch, WuM 2023, 725 (727 ff.).

8 Koalitionsvertrag zwischen CDU Berlin und SPD Berlin, S. 50 f., abrufbar unter 
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/koalitionsvertrag/, zul. abgerufen am 
5.4.2024.

9 Beschlusstext der Initiative Hamburg Enteignet, abrufbar unter https://hamburg-
enteignet.de/de/material, zul. abgerufen am 5.4.2024.

10 Vgl. Forderungen der Initiative RWE & Co enteignen, abrufbar unter https:// 
rwe-enteignen.de/forderungen/, zul. abgerufen am 5.4.2024.

11 So in Bezug auf das Berliner Vergesellschaftungsvorhaben auch Kühling/Litterst, 
DVBl. 2022, 871.

12 Kloepfer, Verfassungsgebung als Zukunftsbewältigung aus Vergangenheitserfah-
rung, S. 55.

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1191202.php
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1191202.php
https://www.berlin.de/kommission-vergesellschaftung/downloads/
https://www.berlin.de/kommission-vergesellschaftung/downloads/
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/koalitionsvertrag/
https://hamburg-enteignet.de/de/material
https://hamburg-enteignet.de/de/material
https://rwe-enteignen.de/forderungen/
https://rwe-enteignen.de/forderungen/
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genheit angehört. In eine ähnliche Richtung stößt die Ansicht, dass Art. 15 GG 
reif für die „Musealisierung“ sei und im Zeitalter der Globalisierung lediglich 
ein „Verfassungsfossil“ darstelle.13 Jedenfalls nach dem Berliner Votum zu-
gunsten der Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen kann diesem 
Befund nicht mehr zugestimmt werden. Im Gegenteil: Der Sozialisierungsar-
tikel des Grundgesetzes ist aktueller denn je.

Vergesellschaftungen auf Grundlage von Art. 15 GG hat es in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland bislang nicht gegeben.14 Viele Fra-
gen betreffend die Umsetzbarkeit des Berliner Vergesellschaftungsvorhabens 
sind durch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung daher noch nicht ge-
klärt.15 Auch in der Literatur besteht keine Einigkeit über entscheidende Fra-
gen: Ist Art. 15 GG überhaupt noch anwendbar? Unter welchen Voraussetzun-
gen können Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel in Ge-
meineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden? 
Welche Maßstäbe gelten für die Entschädigungspflicht? Und worin besteht 
der Unterschied zur Enteignung? 

Die nachfolgende Untersuchung soll dazu beitragen, ein klares Bild von den 
Funktionen von Art. 15 GG in der Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes zu 
zeichnen. Erörtert werden soll insbesondere, ob und unter welchen Vorausset-
zungen Vergesellschaftungen in verfassungsgemäßer Weise realisierbar sind. 
Zu beleuchten ist außerdem die Frage, welche Rechtsfolgen ein Vergesell-
schaftungsgesetz mit sich bringt und was unter dem Begriff der Gemeinwirt-
schaft zu verstehen ist. Auf Grundlage dieser Untersuchungen ist zu diskutie-
ren, ob die Berliner Vergesellschaftungsinitiative „Deutsche Wohnen & Co 
enteignen“ in verfassungsgemäßer Weise umgesetzt werden könn te.

13 So ausdrücklich Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 
Art. 15 Rn. 5 f.; ähnlich auch Brückner, Sozialisierung in Deutschland, S. 223.

14 Siehe nur Axer, in: BeckOK GG, Art. 15 Rn. 1; J. Ipsen, NVwZ 2019, 527.
15 Vgl. Kühling/Litterst, DVBl. 2022, 871.




